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87. Jahrgang Heft 51 SCHWEIZERISCHE BAUZEITUNG 18. Dezember 1969

HERAUSGEGEBEN VON DER VER LAGS-AKTI EN GESELLSCHAFT DER AKADEMISCHEN TECHNISCHEN VEREINE, 8021 ZÜRICH, POSTFACH 630

Die Erweiterung der Universität Zürich DK 727.3

Hierzu Tafeln 11 bis 14

«Durch den Willen des Volkes»
Mehr als eine Milliarde Franken für den

Ausbau der Zürcher Universität, eine weitere

Summe von ähnlicher Höhe für
andere kantonale Hochbauprojekte, ausserdem

hohe Aufwendungen für National-,
Express- und übrige Strassen! Wen wird es

wundern, wenn im Vorfeld der
Frühjahrsabstimmung 1970 über das Strickhofbauvorhaben

lebhaft diskutiert werden wird?
An Kritik verschiedenster Art wird es dabei

nicht fehlen: sachlich und unsachlich,
wohlgemeint und übelwollend, aufbauend
und destruktiv. Und hier wird Kritik zur
staatsbürgerlichen Verantwortung! Sie liegt
darin, über die Entwicklung einer Lehr-
und Forschungsstätte zu entscheiden, die
mit der Volkswohlfahrt aufs engste
verbunden ist. Generationen vor uns haben sie

aufgebaut und es damals an Einsicht und
Grcsszügigkeit nicht mangeln lassen. Heute
liegt es bei uns, entsprechend den Umständen

der Zeit nicht minder weitsichtig zu
handeln. Davon könnte beispielsweise ein
positiver Entscheid des Volkes zeugen,
ungeachtet der gegenwärtigen studentischen
Zwiespältigkeit und Unberechenbarkeit,
aber im Glauben, dass eine künftige
akademische Jugend ausreichenden Raum,
neuzeitliche technische Einrichtungen sowie
eine angenehme Studien- und Forschungssphäre

schätzen und nutzen wird.
Solche Verantwortung trifft den Einzelnen

und die Organe der öffentlichen
Information und Meinungsbildung um so mehr,
als zuständige Stellen Gelegenheit zu
eingehender objektiver Aufklärung bieten werden.

Anfänge bestehen in der leichtfass-

lichen «Richtplan»-Publikation und in einer
Ausstellung über die Richtplanung
Strickhofareal, die am 12. Dezember 1969 in der
Aula des Zürcher Kollegiengebäudes
eröffnet und mit einer Orientierung für die
Presse verbunden wird. Deren Vertreter
aber möchten wir kollegial zu bedenken
bitten, dass in dieser Sache kleinliche oder
leichtfertige Kritik lediglich der Attraktivität

willen ungleich grössern Schaden
anrichten kann, als der Beifall einiger
Windbeutel oder fragwürdige Belehrungen
seitens notorischer Besserwisser einem Blatte
wert sein können. Kritik in wohlverstandenem

Sinne, wie sie die seriöse Meinungspresse

ausübt, kann der Sache selbst nur
dienlich sein. Hierfür wird sich dankbar
erweisen, wer mit an der Verantwortung
für die Zürcher Universitätsplanung trägt.

G. R.

Von der «Prophezei» zum Strickhof
Über die Universitätserweiterung hat der

Regierungsrat des Kantons Zürich am 11.
Juli 1968 einen grundlegenden Bericht
erstattet. Dieser enthält ins einzelne gehende
Untersuchungsergebnisse und Angaben, auf
welchen die Überlegungen sowie Vorschläge
der Gesamtregierung zuhanden des Kantonsrates

gründen. Dieser hat den Regierungsbericht

am 27. Oktober 1969 nach eher kurzer
Diskussion genehmigt. Damit, wie auch schon
durch die Erteilung des Wettbewerbskredites
(450 000 Fr.) im November 1964, hat das
kantonale Parlament zugleich sein
Einverständnis mit der Planungsidee und dem zu
ihrer Verwirklichung eingeschlagenen Weg
bekundet.

Der Bericht vom Juli 1968 diente teilweise
auch zur Erläuterung der weiteren, in Form
eines Richtplanes verfassten regierungsrät-
lichen Berichterstattung vom 9. Januar 1969
mit Bezug auf die Überbauung des Strickhofareals.

Der Richtplan bedeutet die dritte, dem
Bauprojekt selbst vorangehende Planungsphase.

Der bis anhin zurückgelegte Weg lässt
sich aus den Darlegungen im ersterwähnten
Zwischenbericht der Zürcher Regierung in
Kürze nachzeichnen :

Stichworte
An einen historischen Exkurs, welcher mit

der 1525 von Ulrich Zwingli eröffneten
«Prophezei» (oder Lektorium) beginnt, schliesst
die Geschichte der Zweitältesten vollausgebauten

Schweizer Universität an von deren
Gründung im Jahre 1833 bis zur jjjjiäienwart.
Den Darlegungen zur Zürcher Hochschulstruktur

folgen Untersuchungen der Raumnot,

mit der heute fast alle Universitäten
Europas zu kämpfen haben.

Sie führte schon 1947 mit einer Abgrenzung

der in der Stadt Zürich gelegenen

Interessengebiete zwischen Bund (ETH)
und Kanton zur Planung einer Universitätserweiterung,

für die Ende 1961 eine
Planungskommission gebildet worden ist. Deren erste
Aufgabe bestand darin, für die Erweiterung
eine Grundkonzeption zu erarbeiten. Da im
Hochschulquartier offensichtlich zu wenig
Platz für eine grosszügige Erweiterung
vorhanden ist, wurde eine Teilverlegung
(Naturwissenschaften) auf ein ausserhalb liegendes
Areal zunächst als Arbeitshypothese geprüft
und schliesslich als einzig mögliche Lösung
vorgeschlagen.

Ebenso eindeutig entschied sich die
Kommission für das Gelände der kantonalen
landwirtschaftlichen Schule Strickhof als
geeignetstem Standort für die zu verlegenden
Abteilungen.

Die nächste Aufgabe bestand in der
Vorbereitung und Durchführung eines
Ideenwettbewerbes mit dem Ziel, für die Strickhof-
Überbauung einen Richtplan zu erhalten.
Ferner mussten detaillierte Grundlagen für
die Projektierung der Erweiterungsbauten
beschafft werden. Hierfür wurde dem
Hochbauamt ein besonderes Büro für Universitätsplanung

angegliedert. Eine weitere, künftige
Aufgabe der Kommission bildet die Gesamtplanung

im Hochschulquartier, wofür ebenfalls

ein Richtplan zu erstellen ist.

Die eigentliche Projektierung und
Ausführung - so legt der Regierungsrat in seinem
Bericht fest - soll freierwerbenden Architekten
und Ingenieuren übertragen werden, und zwar
in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen

kantonalen Instanzen. Das Hochbauamt

wird die Erarbeitung der technischen und
organisatorischen Grundlagen, die Standardisierung

und Normierung sowie die Koordination

der Beteiligten übernehmen.
Einschränkend wiederholt der Regierungsrat

jedoch im Sitzungsprotokoll vom 11. Januar
1968: aus dem Ideenwettbewerb und aus der
Überarbeitung der ersten fünf Projekte ist
für den Staat keine Verpflichtung entstanden,
einen oder mehrere der beteiligten Architekten
mit einem Auftrag zu betrauen.

Die in den Berichtsabschnitten über das
Planungsziel und den Platzbedarf angestellten
Untersuchungen erstrecken sich sowohl auf
die Universitätserweiterung im Hochschulquartier,

wie auch auf die Standortsplanung
für den neu unterzubringenden Universitätsteil

(Strickhofareal). Letztere hat zur
Voraussetzung, das für die Landwirtschaftsschule -
deren heutige Situation betrieblich und ver-
kehrsmässig ohnehin recht unbefriedigend ist

- Ersatzland gefunden wird. Solches konnte
nach erheblichen Schwierigkeiten Ende 1966
in den Gemeinden Lindau und Illnau im
Ausmass von 74 ha erworben werden. Für den
dort zu errichtenden landwirtschaftlichen
Schulbetrieb wurde ein beschränkter
Projektwettbewerb veranstaltet, der im Mai 1969
entschieden worden ist (SBZ 1969, H. 19, S. 383).
Diesem Vorgehen haben kürzlich auch die
kantonsrätlichen Bauernvertreter zugestimmt,
was die Verlegung wesentlich erleichtern
dürfte.

Einige erhebliche Begründungen für die
zu planende Teilverlegung wurden in der
Publikation des Ideenwettbewerbes Strickhofareal

inZürich erwähnt (SBZ 1967, H. 8 und 9).
Um die Strickhofplanung in den Hauptzügen
zu dokumentieren, erfolgt nachstehend die
Wiedergabe des Vorschlages von Architekt
Max Ziegler, Zürich. Dessen Projekt wird
nacheinhelliger Auffassung der Experten unter
den fünf beurteilten Arbeiten den Anforderungen

gesamthaft am besten gerecht. Es
stellt eine sehr gute Grundlage dar für die
Weiterbearbeitung im Sinne eines
Richtplanes.
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Überarbeiteter Wettbewerbsentwurf für die Überbauung des Strickhofareals
Verfasser Max Ziegler, Architekt BSA/SIA, Zürich

DK 727.3

Beurteilung durch die Expertenkommission
Der Verfasser hat seine Wettbewerbsidee nur

unwesentlich geändert und die Qualitäten des

Projektes, wie sie im Bericht des Preisgerichtes
umschrieben sind, wurden durch die Überarbeitung

bestätigt. Die Fussgängerebene wurde stärker

konzentriert, was eine engere Verbindung
der Fakultäten erleichtert und eine intimere
Raumfolge ergab, hat aber an Grosszügigkeit
verloren. Das Hochhaus von 18 Geschossen
wurde in seinen Proportionen verbessert. Trotz
der standardisierten und gleichförmigen Institutsbauten

ist keine Uniformität entstanden.

Die Anlage ist in ihrer Gesamtheit gut
gegliedert und nimmt Rücksicht auf die landschaftlichen

Gegebenheiten. Es verbleiben grosse
Freiflächen, die sinnvoll miteinander verbunden sind
und eine grosszügige, parkartige Gestaltung
erlauben. Die Erhaltung der städtebaulichen Zäsur
ist gewährleistet.

Der gesamte Intensivbereich entspricht durch
eine relativ starke Konzentration den funktionellen

Anforderungen und ist überzeugend gestaltet.
Es besteht eine gute, übersichtliche Verbindung
zu den stapelbaren Bauten. Die übrigen Zonen
sind funktionsgerecht gegliedert. Die Notwendig¬

keit, Spezialpraktika mit grösseren Raumhöhen
unterzubringen, ist mit dem Vorschlag, alle Praktika

im stapelbaren Bereich unterzubringen, zu
wenig berücksichtigt. Es besteht die Möglichkeit,

die Uberbauung in klar begrenzten,
organisatorisch zweckmässigen Bauetappen zu
realisieren, ohne künftige Bauabschnitte zu präjudi-
zieren. Die vorgeschlagene räumliche Verbindung
der einzelnen Baukörper untereinander ergibt
vielfältige Kombinationsmöglichkeiten, die eine
engere Zusammenarbeit der Institute fördern.
Die Wegverbindungen zwischen den Hauptbereichen

sind übersichtlich. Die funktionelle Gliede-

B ï Id 1
- Oberarbeitete Situation mit Raumbereichen und gemeinsamen Einrichtungen: A Medizinische Fakultät, B Philosophische Fakultät II, C

Zwischenfakultätsbereich. Es bedeuten ferner: 1 Verwaltung, 2 Zentrale Bibliothek, 3 Hörsaalgruppe, 4 Museen und Sammlung, 5 Mensa, 6 Energieversorgung,
7 Sportanlagen, 8 Parkhaus
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rung der Hörsaalgruppen und der Praktikumsund

Institutsbereiche ist gut durchdacht. Die
zentrale Lage der Zwischenfakultät ist gut, ihre
Erweiterung liegt jedoch zu exzentrisch. Die
Bildung später allenfalls notwendiger, neuer Sub-
zentren ist erschwert, da der Zentralbereich eine
weitgehende bauliche Abschliessung aufweist.
Das Hochhaus bildet einen guten architektonischen

Akzent. Das Gebäude ist jedoch als
Bücherturm überdimensioniert. Für die überzählige
Fläche ist keine Zweckbestimmung ersichtlich.

Die gesamte Verkehrserschliessung erfolgt mittels

einer unterirdischen Ringstrasse, die gleich¬

zeitig den Anschluss an acht Parkierungszonen
herstellt. Die Möglichkeit der notwendigen
oberirdischen Erschliessung für die öffentlichen Dienste

und allfällige Schwertransporte wäre
nachzuweisen.

Die Gesamtanlage mit dem 22 mal wiederholten

Institutstyp eignet sich zur Anwendung
eines rationellen Bausystems für die stapelbaren
Bauten. Der grösste Teil des Intensivbereiches
greift tief in das Terrain ein und bringt einen
entsprechend grossen baulichen Aufwand mit
sich. Die Medienerschliessung lässt sich durch
ein Ringleitungssystem lösen, das jedoch etliche

längere Stichleitungen bedingt. Der Vorschlag
zur etappenweisen Gestaltung ergibt ein
rationelles Verhältnis zwischen Abtrag und
Aufschüttung, mit Ausnahme des relativ grossen
Aushubes für den Intensivbereich.

In funktioneller und organisatorischer Hinsicht
kann das Musterinstitut sehr positiv bewertet
werden. Das gleiche gilt auch für das
Konstruktionssystem, das bei seiner Anpassungsfähigkeit
einfach und wirtschaftlich ist. Nicht gelöst
dagegen sind Lage und Dimensionierung der
Installationsschächte und die damit in Zusammenhang
stehende Medienverteilung.

Bild 2. Entwurf Ideenwettbewerb: Modell aus Nordwesten
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Bild 3. Überarbeitetes Projekt: Model! aus Nordwesten
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Auf dem Wege zum Richtplan

Am 26. Oktober 1967 hat der
Regierungsrat den Bericht der Expertenkommission

mit den darin enthaltenen Empfehlungen

gutgeheissen. Demnach eigne sich das

Projekt von Architekt Max Ziegler am
besten als Grundlage für die Ausarbeitung
eines definitiven Richtplanes. Hierbei seien

die Erkenntnisse aus den beiden Stufen
der Planung (Ideenwettbewerb und Ueber-
arbeitung von fünf Projekten) zu
berücksichtigen sowie die Grundlagen miteinzube-
ziehen, welche vom Büro Universitätsplanung

des Hochbauamtes in der Zwischenzeit

erarbeitet wurden.

Dem Protokoll der Regierungsratssitzung
vom 11. Januar 1968 sind weitere
Darlegungen und Beschlüsse für das Vorgehen in
der Universitätsplanung (Riohtplan) zu
entnehmen: Im Hinblick auf die grossen baulichen

Aufgaben wird festgestellt, dass das

kantonale Hochbauamt heute (nachdem
der Personalmangel überwunden werden
konnte) wieder in der Lage sei, alle Arbeiten

in Verbindung mit den staatlichen
Neubauten in seinem Aufgabenbereich
auszuführen.

Im besonderen — erklärte der
Regierungsrat — waren für die Universitätsplanung

von Anfang an derart verschiedenartige

und zahlreiche Unterlagen erforderlich,

dass diese nur vom Kanton selbst in
enger Zusammenarbeit zwischen Universität,

Erziehungsdepartement und Baudirektion

beschafft werden konnten. Die
systematischen (auch baustrukturellen) Untersuchungen

sowie die Klärungs- und
Koordinationsaufgaben des anfangs 1966
eingesetzten Büros für Universitätsplanung wurden

in der SBZ bereits erwähnt (1967, H.
44, S. 806/807). Zu ergänzen ist, dass
inzwischen und in enger Zusammenarbeit
mit Vertretern der Universität, privaten
Fachleuten und dem Büro für Universitätsplanung

Studien organisatorischer, funk¬

tioneller und bautechnischer Art durchgeführt

wurden, die als Projektierungsgrundlagen
dienen sollen.

Besonderes Gewicht misst der
Regierungsrat in diesem Zusammenhang der
laufenden Koordination aller beteiligten
(privaten, staatlichen und städtischen)
Planungsstellen zu und desgleichen dem
Erfordernis, die sich folgenden Etappen
aufeinander abzustimmen.

Die Architektenfrage
Gemäss regierungsrätlicher Auffassung

ist die intensive Mitarbeit einzelner
Privatarchitekten oder Architekturfirmen für
eine jeweilige Etappe erwünscht. Jedoch
glaubt es der Regierungsrat ablehnen zu
müssen, alle Arbeiten einer Architekten-
gemeinschaft zu übertragen - wie dies
schon empfohlen wurde - womit sich die
erweiterte Mitarbeit der staatlichen Stellen
erübrigen sollte. Erfahrungsgemäss haben
sich grössere Gemeinschaften von Architekten

aus Gründen ungenügender Rentabilität

und infolge persönlicher Spannungen

auf die Dauer nicht bewährt und sich
auf die Auftragserfüllung ungünstig
ausgewirkt.

Die Aufgaben des Büros für
Universitätsplanung umfassen in erster Linie die
Gesamtleitung und Koordination der
Planung. Das Büro hat die Interessen des
Bauherrn zu wahren und muss die kurz-, mittel-

und langfristigen Bedürfnisse der
Universität überprüfen und diese in
Projektierungsunterlagen verarbeiten. Es ist jedoch
nicht sinnvoll, noch würde es der Auffassung

des Regierungsrates entsprechen,
würde das Büro für Universitätsplanung
auch noch die ganze Projektierung
übernehmen. Ein solches Vorgehen mag sich
teils in Baden-Württemberg bewähren, doch
sind dort die Voraussetzungen anders
gelagert.

Der definitive Richtplan kann die
einheitliche Projektierung und Durchführung
der verschiedenen Etappen gewährleisten
und auch die Möglichkeit, sich verschiedenen

Verhältnissen anzupassen. Auf diesen
sind denn auch die verschiedenen Architekten

zu verpflichten, die mit der
Ausführung der einzelnen Etappen betraut
werden sollen. Dadurch allein kann eine
einheitliche Überbauung zustande kommen.

Die Projekt-Idee des für die Weiterbearbeitung

ausgewählten Wettbewerb-Entwurfes

muss gewahrt bleiben. Der
Regierungsrat beschloss am 11. Januar 1968,
dass Architekt Max Ziegler den Auftrag
erhalten soll, in Zusammenarbeit mit dem
Büro für Universitätsplanung den definitiven

Richtplan zu erstellen.

Der Planungsausschuss

Zur Begleitung der Richtplanung wurde
von der Planungskommission ein Planungsausschuss

bestimmt:
Regierungspräsident A. Günthard, Prof.

Dr. H. Boesch, Delegierter der Universität
für Bau- und Erweiterungsfragen,
Kantonsbaumeister B. Witschi; die Direktionssekretäre

Dr. A. Haefelin, Dr. R. Roemer, Dr.
R. Seitz, Dr. H. Kreis; die Privatarchitekten

W. Stücheli, J. Schilling, M. Ziegler;
Generalunternehmer K. Steiner (Herausgeber

der siebenteiligen Schrift «Problem der
Hochschulerweiterung», vgl. SBZ 1967,
H. 8, S. 113, Anmerkung); Arch. H. Huber,

Adjunkt des Hochbauamtes, Arch. H.
Furrer, Leiter des Büros für Universitätsplanung.

Die Planungskommission als solche wird
ausser den prinzipiellen Fragen zur Strick-
hofüberbauung auch die Planung der
Universitätserweiterung im Hochschulquartier
zu behandeln haben. Für die Projektierung
der Strickhofbauten soll eine Baukommis-
sion bestellt werden.

Der Richtplan für die Überbauung Strickhofareal DK 727.3.001

Charakteristik
Mit den Regierungsbeschlüssen vom 11.

Januar 1968 war für die definitive
Richtplanung freie Bahn gegeben. Innerhalb
eines Jahres wurde sie abgeschlossen und
fast auf den Tag genau hat der Regierungsrat

des Kantons Zürich am 9. Januar 1969
seinen Bericht «Richtplan» zuhanden des

Kantonsrates (und zu einer weiteren
Information) herausgegeben.1)

Die Unterlagen wurden von Architekt
Max Ziegler, dem kantonalen Hochbauamt
(Büro für Universitätsplanung, Leiter:
Architekt Hans Furrer) und von den beraten-

Die Publikation «Richtplan» (Überbauung

Strickhofareal) enthält auf 107 S|âjJ|||
(Format 25 x 25 cm) zahlreiche Tabellen,
Photos und meist ganzseitige farbige
Plandarstellungen. Bezugsquelle: Direktion der
öffentlichen Bauten des Kantons Zürich,
Rechnungssekretariat, Walchetor, 8090 Zürich
(Preis 20 Fr.).

den Ingenieuren in Zusammenarbeit mit
Vertretern der Universität erstellt. Die
graphische Bearbeitung erfolgte gemeinsam
durch das Büro für Universitätsplanung
und das Architekturbüro M. Ziegler.

Diesem Bericht folgt die hier gegebene
Darstellung, wobei einige Umstellungen
und Kürzungen vorgenommen wurden.
Dem Kanton sei an dieser Stelle ein Beitrag
für die im Farbdruck reproduzierten Tafeln
11 bis 14 und eine weitere Mithilfe bestens
verdankt.

Der Richtplan bildet die Grundlage für
die Projektierung. 'Diese setzt nun als
nächste Bearbeitungsphase etappenweise
ein, so dass sich später ergebende
Forderungen noch berücksichtigt werden können.

Im Richtplan wird das städtebauliche
Konzept der Überbauung festgelegt. Es ist
in erster Linie geprägt durch die Grössenordnung

der Gebäude, durch deren Zahl

und die Stellung im Gelände. Die Lage der
Bauten zueinander, die Geländeerschlies-

sung und die arealinterne Verkehrsführung
werden folgerichtig mitbestimmt durch die
gewählten organisatorischen Prinzipien, die
ebenfalls im Richtplan festgehalten werden
müssen. Sie bilden ihrerseits die Voraussetzung

einer rationellen Planung. Hierfür ist
unerlässlich, dass verschiedene technische

Ijjsptffeme frühzeitig abgeklärt werden können.

Bei einem derart grossen Bauvorhaben
ist der Richtplan Garant dafür, dass die
Einheitlichkeit in städtebaulicher und
architektonischer Hinsicht, wie auch
organisatorisch gewahrt wird. Er wird zur rich-
tungsgebenden Entscheidungshilfe, wenn
auf baumethodische Wandlungen oder
neue planerische Erfordernisse — wie sie

sich im Laufe einer fünfzehn bis zwanzig
Jahre dauernden Verwirklichung ergeben
können — in sinnvoller Weise Bedacht zu
nehmen ist.

994 Schweizerische Bauzeitung • 87. Jahrgang Heft 51 • 18. Dezember 1969



¦&&?mtm&x<&mäiimi

Entwicklung und Organisation der Universität bei Planungsbeginn
riesigen technischen Entwicklungen der
modernen Forschung im Bereiche der
Naturwissenschaften (und der Medizin). Ihnen
beiden auferliegt es auch, im Rahmen
einer schweizerischen Gesamtkonzeption
für die Zukunft zu planen und dabei Reserven

für weitere Ausbaumöglichkeiten
vorzusehen. Näheres hierzu ist dem Beitrag
«Gründung, Bau und Erweiterung der
Eidg. Technischen Hochschule in Zürich»
in SBZ 1969, H. 38 zu entnehmen, wo auch
die Unterbringung der Universität im alten
Polytechnikumsbau von Gottfried Semper
(bis zum Bezug des von Prof. Karl Moser
1914 erstellten Kollegiengebäudes) ersichtlich

ist.
Im Gegensatz zur immerhin starken

äusseren Entwicklung hat sich die innere
Organisation der Universität nicht verändert.

Hierfür bildet ein Abschnitt des
Gesetzes über das gesamte Unterrichtswesen
des Kantons Zürich vom 23. Dezember
1859 immer noch die einzige gesetzliche
Grundlage. Ein besonderes Universitätsgesetz

ist nunmehr in Vorbereitung und wird
zu verschiedenen Änderungen in der
gegenwärtigen Universitätsstruktux führen.
Voraussichtlich wird es das neue Universitätsgesetz

ermöglichen, Fachbereiche zu bilden
und Forschungsgruppen aus Wissenschaftern

verschiedener Institute innerhalb einer
oder mehrerer Fakultäten zu schaffen. Diese

Entwicklungstendenzen wurden bei der
Erweiterungsplanung Strickhof beachtet.
Es ist auch damit zu rechnen, dass die den
heutigen Anforderungen nicht mehr
genügende Universitätsleitung durch das Vollamt

des Rektors hinsichtlich vermehrter
Kompetenz verstärkt und die
Hochschulkommission aufgehoben wird.

Auf Grund der Prognosen, welche die
Planungskommission schon 1962 bzw.
1964 bearbeitet hatte, wurde die Planung
auf ein Total von 8000 bis 10 000
Studierenden angelegt. Dieser Frequenzbereich
wird sehr wahrscheinlich früher erreicht
werden, als 1964 vorgesehen worden war.
Dessen ungeachtet wird dieses Planungsziel
beibehalten, denn eine 10 000 allzustark
überschreitende Studentenzahl würde zu
einer Grossuniversität führen, wie sie von
keiner Seite als verhältnisgerecht erachtet
oder gar befürwortet werden kann. Sollte
die Planungsgrenze künftig wesentlich
überstiegen werden, musste wohl eine neue
Hochschule als Satelliten-Universität in
Verbindung mit der alten Universität oder

Wie ihre schweizerischen Schwesterinstitutionen,

beruht auch die Zürcher
Hochschule auf dem neuhumanistischen
Bildungsideal, wie es Wilhelm von Humboldt
um 1809 der neuen Berliner Universität
zugrunde gelegt hatte. Kennzeichnend für
diese heute noch nachwirkende Konzeption
sind vor allem die Gliederung in
gleichberechtigte Fakultäten, die Prinzipien der
Einheit von Lehre und Forschung, die
Lehr-, Lern- und Forschungsfreiheit sowie
die akademische Selbstverwaltung. Die
Fakultäten spielen auch heute noch,
geschichtlich bedingt, ihre führende Rolle im
Universitätsleben. Ihnen fällt die Organisation

des Unterrichtes zu; sie sind für die
Prüfungen verantwortlich und sie stellen
auch für die Besetzung von Lehrstühlen
ihre Anträge.

Mit 159 Studierenden, 20 Professoren
und 28 Privatdozenten nahm die Zürcher
Akademie ihren Anfang. Im Wintersemester

1967/68 zählte die Universität rund
7400 Studenten, womit sie sich eindeutig
als grösste schweizerische Hochschule aus-1
weist. Ihr kommen die ETH Zürich mit
rund 5700 und die Genfer Universität mit
etwa 5000 Immatrikulierten am nächsten.
1967/68 verteilten sich die Studierenden in
Zürich in zahlenmässiger Folge auf die
sechs Fakultäten: Philosophie I 2404,
Rechts- und Staatswissenschaften 1733,
Medizin 1666, Philosophie II 1317, Theologie

182, Veterinär-Medizin 106.

Der Lehrkörper umfasste im erwähnten
Wintersemester 100 ordentliche und 62
ausserordentliche Professoren, 23
Assistenzprofessoren, 168 Privatdozenten und
207 Lehrbeauftragte (zusammen 566
Lehrkräfte). Dem Lehrbetrieb sind 337
wissenschaftliche und 540 technische und
administrative Angestellte zugeteilt. Die Zahl
der Dozenten und ihrer Mitarbeiter soll
wesentlich erhöht werden, um das Verhältnis

von Dozenten zu Studenten numerisch
zu verbessern. In steigendem Umfang werden

den Fakultäten zur Ergänzung in
Lehre und Forschung neue Institute,
Kliniken, Seminarien, Sammlungen usw.
beigegeben. Zur Zeit sind es rund hundert.

Räumlich hat sich die Universität in den
letzten Jahren stark ausgedehnt (Neubauten
für das zugleich als Universitätsklinik
dienende Kantonsspital, Physikgebäude,
Zahnärztliches Institut, Tierspital und Institute
der Veterinärmedizin u. a.). Jedoch
vermochten die Erweiterungen infolge der
wachsenden Studentenzahl und der
entwicklungsbedingten Bedürfnisse der
Forschung bei weitem nicht zu genügen.

In ihrer Gesamterscheinung gleichen sich
in Zürich die Entwicklungen an der
Universität und an der Eidg. Technischen
Hochschule. Beide Lehranstalten sind in
ihrer zeitbedingten Expansion innerhalb
des Zürcher Hochschulquartiers an die
Grenzen gestossen und müssen ihre weiteren

Ausbauvorhaben in die städtischen
Randgebiete verlegen. Sie teilen miteinander

— gemeinschaftlich mit den Hochschulen

aller Welt! — die Sorgen der Raumnot
und der vielfachen Veralterung bestehender
Einrichtungen für Theorie und Versuch
besonders im Zusammenhang mit den
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dann völlig eigenständig vorgesehen werden.

Zur Entlastung von Zürich und einer
besseren Verteilung des Bildungspotentials
in der Schweiz zählt man auf die sich in
der Vorplanung befindenden Neugründungen

von Hochschulen in den Kantonen
Luzern und Aargau.

Für die Zürcher Planung wurde
angenommen, dass sich die Studenten zu drei
Fünftel auf die drei geisteswissenschaftlichen

und zu zwei Fünftel auf die drei
naturwissenschaftlichen Lehrgebiete verteilen

werden. Die Medizinische und die
Philosophische Fakultät II dürften künftig
ungefähr gleich hoch belegt werden, während
die Veterinärmedizin vermutlich kaum 2

Prozent der Gesamtstudierenden umfassen
wird.

Proportional steigt die Studentenfrequenz
weit schneller an als der Einwohnerzuwachs.

Der Kurvenvergleich (Bild 4) für
die Studen/tenzahlen der Universität Zürich
und für die Wohnbevölkerung der Schweiz
zeigt dies deutlich.

Die explosive Zunahme der Studentenzahlen

ist ein weltweit bestehendes Phänomen,

wofür die Gründe nicht überall die
gleichen sein oder ähnliches Gewicht haben
mögen. In unserem Lande hat die sich
während des Zweiten Weltkrieges jährlich
um rund zwei Fünftel erhöhende Geburtenzahl

nach 1946/47 zu einem starken
Schüleranstieg geführt, der sich seither im ganzen

als konstante Erhöhung des
Schulbesuches erweist. Die damit prozentual
kräftig schritthaltende Studentenquote lässt
sich u. a. durch folgende Umstände
erklären:

Die Begabten-Reserven werden besser

ausgeschöpft, teilweise als Folge neuer
Mittelschulen in abgelegeneren Gebieten.
Maturitätskurse an Techniken, Gewerbeschulen

und anderen Berufsschulen eröffnen

einer wachsenden Zahl von Spätreifen
den Weg zum Hochschulstudium. Die
wirtschaftliche Blüte, die steigenden
Realeinkommen und die wesentlichen Verbesserungen

im Stipendienwesen machen
weiteren Kreisen eine längere Ausbildungszeit
möglich. Das Frauenstudium gewinnt an
Bedeutung. Die Nachfrage der Wirtschaft
nach Akademikern nimmt zu. Viele
akademische Berufe werden als Folge der
wachsenden Gesamtbevölkerungszahlen und der
komplizierter werdenden wirtschaftlichen
Verhältnisse zu Mangelberufen.
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Bild 4. Vergleich der 1962 bzw. 1964 vorausgeschätzten mit der tatsächlichen Entwicklung
der Studentenzahlen der Universität Zürich und des schweizerischen Bevölkerungszuwachses
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